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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Team des ÖPR Freising hofft, Sie konnten sich in den unterrichtsfreien Wochen er-
holen, Zeit finden mit Ihren Lieben, abschalten vom Schulalltag und etwas entspannen. 
Gerade haben wir uns noch in die wohlverdienten Sommerferien verabschiedet, die 
Sommerschule erfolgreich durchgeführt und schon geht das neue Schuljahr wieder los!   
 
Wie starten wir in dieses neue Schuljahr? Was hat sich in den vergangenen Wochen 
verändert?  Nichts Wesentliches: 
 
Angesetzte Pooltests, eine Pandemie, die den Alltag weiterhin bestimmt, eine personelle 
Unterversorgung – insbesondere in den Mittelschulen. 
 
Auch das werden die Schulfamilien wohl wieder gemeinsam auffangen müssen, so wie 
diese es bisher immer getan haben. 
Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen wünschen sich ein normales, verlässliches Schul-
jahr 2021/2022 und hoffen gemeinsam auf eine günstige Entwicklung des Pandemiege-
schehens.  
 
Was uns tatsächlich in diesem Schuljahr noch bevor steht, wissen wir nicht. Weiterhin 
kann niemand voraussagen, ob und wann die Corona-Krise überwunden sein wird und 
welche Einschränkungen uns dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum hinweg be-
einträchtigen werden.  
Versuchen wir dennoch optimistisch in die Zukunft zu schauen und freuen wir uns auf 
unsere Schülerinnen und Schüler sowie alle neuen und alten Mitglieder der Schulfamilie. 
 
Achten Sie auf sich und Ihre Gesundheit. Seien Sie es sich selbst wert und arbeiten Sie 
nicht unentwegt am Limit. Ihre Gesundheit ist Ihr höchstes Gut.  
 
Im Namen aller Mitglieder des Örtlichen Personalrates Freising  
herzliche Grüße 
Ihre 

 
 
 

______________________________________ 
Kerstin Rehm, ÖPR Freising  

 
 

 

September 2021 
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Hinweis: 
Sollten Sie die Hilfe des Personalrats benötigen, können Sie sich jederzeit vertraulich an 
uns wenden. Die aktuelle Liste des neu gewählten Personalrats finden Sie am Schluss 
dieser Ausgabe. 
 
 

ÖPR Team Freising Periode 2021 - 2026 
 
 
 
Bildunterschrift v.l.n.r.: 

 

Kerstin Rehm, Vorsitzende, Rudolf Weichs, stellv. Vorsitzender, Daniela Nager, stellv. 
Vorsitzende Arbeitnehmer, Michael Mayer, Barbara Brandl (GEW), Cathrin Kaufung, Ul-
rike Schwochau, Thomas Dittmeyer, Monika Janson, Sandra Paretzke, Nele Kreß 
 
 
 
 
 

 
Im Folgenden informieren wir Sie in einer Zusammenfassung über die wichtigsten Ver-
lautbarungen des Ministeriums. Es werden hier allerdings nur Veränderungen hervorge-
hoben. 
 
Ernennungen – amtsärztliche Untersuchungen   
Mittlerweile macht das Kultusministerium nicht mehr von der Möglichkeit Gebrauch, für 
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst, amtsärztliche Gutachten nach Aktenlage zu 
beauftragen. Falls Gesundheitsämter im Einzelfall bereits Untersuchungen bei Hausärz-
ten in Auftrag gegeben haben, können diese bei der zuständigen Regierung eingereicht 
werden. Die Auslagen sind zu erstatten. Weitere Beauftragungen sind zu unterlassen.  
Stattdessen sollen die Gesundheitsämter im Überlastungsfall die Untersuchung so lange 
aussetzen, bis der pandemiebedingte Überlastungszustand abgeklungen ist. Soweit die-

Corona-Krise:  Auswirkungen auf das Personal 
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se bis zum angestrebten Beginn des Beamt*innenverhältnisses nicht durchgeführt wer-
den kann, kann die Einstellung in ein Widerrufs- oder Probebeamt*innenverhältnis zu-
nächst ohne amtsärztliche Untersuchung erfolgen. Sie ist unverzüglich nachzuholen.  
 
Leistungsprämien  
Leistungsprämien bis zu einem Betrag von 1.500 € werden weiterhin steuerfrei gewährt, 
wenn sie ausschließlich mit der Corona-Krise begründet werden. Die Frist für die Aus-
zahlung wurde erneut verlängert. Sie muss nunmehr bis spätestens bis zum 31.03.2022 
erfolgen. Dies trifft uns evtl. für die Leistungsprämie 2022. 
 
Dienstliche Beurteilungen – digitale Unterrichtsbesuche  
Es ist Pflicht jeder Schulleitung, sich über das Unterrichtsgeschehen zu informieren. Da-
bei sind die Leistungen auch im Distanzunterricht bei der Bewertung von Unterrichtspla-
nung und -gestaltung, Unterrichtserfolg und Erzieherischem Wirken regelmäßig einzube-
ziehen. Präsenz- und Distanzunterricht stellen schulrechtlich gleichwertige Formen des 
Unterrichts dar. Schulrechtlich ist der Präsenzunterricht – trotz der Gleichstellung des 
Distanzunterrichts - im Fall seiner Durchführung die Regel. Dementsprechend spielt die 
Leistung im Präsenzunterricht die zentrale Rolle.  
Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Beurteilungen zu erzielen, bilden der Prä-
senzunterricht und die daraus beobachteten Leistungen den Ausgangspunkt und das 
Schwergewicht für die aktuelle dienstliche Beurteilung. Kann aber im Ausnahmefall über 
einen längeren Zeitraum bei einer Lehrkraft kein Besuch im Präsenzunterricht durchge-
führt werden (z.B. wegen Schwangerschaft, gesundheitlicher Risiken, längerer Schul-
schließung) und können deshalb im Beurteilungszeitraum nicht alle notwendigen Unter-
richtsbesuche erfolgen, ist im Einzelfall grundsätzlich eine Zurückstellung der Beurteilung 
zu prüfen. Nur im Ausnahmefall, wenn bei einer Zurückstellung ein unzumutbarer Nach-
teil für die Lehrkraft droht, kann ein Unterrichtsbesuch im Präsenzunterricht durch einen 
„Unterrichtsbesuch“ im Distanzunterricht ersetzt werden.  
Ein Unterrichtsbesuch im digitalen Distanzunterricht erfolgt ausschließlich in der Form, 
dass die im betreffenden Kommunikations- und Kollaborationswerkzeug verarbeiteten 
Daten einer Lehrkraft in deren Gegenwart und über deren Nutzerzugang (mit Wissen und 
Freigabe der Lehrkraft) von der Schulleitung eingesehen werden.  
 
 

 
Risikosituation bei Schüler*innen  
Bis auf Weiteres können Schüler*innen, für die die derzeitige Situation eine individuell 
empfundene erhöhte Gefährdungslage darstellt, einen Antrag auf Beurlaubung von den 
Präsenzphasen stellen. Die Entscheidung obliegt der Schulleitung. Entsprechende Beur-
laubungen sollten jedoch nur in besonders begründeten Einzelfällen nach eingehender 
Beratung der Erziehungsberechtigten ausgesprochen werden. Eine Beurlaubung vom 
Distanzunterricht im Ganzen ist damit nicht verbunden.  
 
 

 
Es gilt als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht, an der Präsenzphase 
im Wechselunterricht bzw. an der Not- und Mittagsbetreuung die Testpflicht. Generell ist 
aber der durchgehende Präsenzunterricht das oberste Ziel. Die Regelungen zum Wech-
selunterricht ab einer 7-Tages-Inzidenz von 100 entfallen daher ersatzlos.   

Corona-Krise: Auswirkungen auf Schüler*innen und Eltern 

Corona-Krise: Auswirkungen auf den laufenden Schulbetrieb 
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Schulanfang 2021/2022  
Schuleingangsfeiern sind unter folgenden Bedingungen möglich: 
- Musikalische Darbietungen in Gesangsform oder mit Blasinstrumenten in geschlosse- 
  nen Räumen und eine Bewirtung mit Getränken und Speisen sind nicht möglich.  
- Eine feste Personenobergrenze besteht nicht. Es ist jedoch auch außerhalb des  
  Schulgebäudes auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu achten  
  (Ausnahme: Personen des eigenen Hausstandes). Die Teilnehmer*innenzahl orientiert  
  sich an den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. Die Anzahl der Begleitpersonen  
  ist möglichst gering zu halten. Wo es aufgrund der Pandemie möglich ist, sollten pro  
  Schulanfänger*innen zwei Erwachsenen und den Geschwisterkindern die Möglichkeit  
  eingeräumt werden, an der Einschulungsfeier teilzunehmen.  
- Es wird empfohlen, die Schuleingangsfeiern zu staffeln. Da der Mindestabstand  
  eingehalten werden muss, ist es nicht möglich, dass Eltern oder andere  
  Begleitpersonen die Erstklässler*innen in das Klassenzimmer begleiten.  
- Die Teilnahme an der Schuleingangsfeier und am Präsenzunterricht ist auch für  
  Erstklässler*innen nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich (max. 48  
  Stunden alter PCR-Test oder max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest). Wird kein  
  Negativtest vorgelegt, müssen die Schüler*innen des 1. Jahrgangs einen  
  von der Schule gestellten Selbsttest durchführen oder das Schulgelände mit den  
  Begleitpersonen wieder verlassen.  
- Im Schulgebäude besteht Maskenpflicht (Grundschulkinder: textile Maske – ab  
  Jahrgang 5 sowie Erwachsene: OP-Maske). Es wird appelliert, dass Erwachsene  
  möglichst vollständig geimpft, genesen oder getestet an der Schuleingangsfeier  
  teilnehmen. Eine Nachweispflicht gegenüber der Schule besteht jedoch nicht.  
 
Schulschließung  
Eine generelle Schulschließung soll es im Schuljahr 2021/2022 nicht mehr geben. Der 
Unterricht soll grundsätzlich in Präsenz stattfinden. In Ausnahmefällen wird man dennoch 
auf digitale Medien zurückgreifen müssen. 
 
 
 
Einsatz digitaler Medien  
Aus aktuellem Anlass wird darauf hingewiesen, dass Zugangslinks zu Videokonferenzen, 
die zu schulischen oder dienstlichen Zwecken angesetzt sind, ausschließlich dem jewei-
ligen Teilnehmerkreis bekannt gegeben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht ge-
stattet. Eventuell eingerichtete Zugangslinks im Internet (z.B. auf der Schulhomepage) 
sind umgehend zu löschen.  
 
Schulbetrieb  
Allgemeine Regelungen  
In den ersten drei Unterrichtswochen des Schuljahres 2021/2022 (bis einschließlich 
1.10.2021) besteht inzidenzunabhängig eine generelle Maskenpflicht im Innenbereich 
(auch am Sitzplatz im Klassenzimmer). Im Freien müssen keine Masken getragen wer-
den.  Für Lehrkräfte sowie für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe gilt 
darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Die Eltern 
müssen dafür sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler der Maskenpflicht nachkom-
men.  
Partner- und Gruppenarbeit wird auch bei vollem Präsenzunterricht wieder grundsätzlich 
ermöglicht.  
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Raumhygiene, Sanitärbereich, Lüften, Luftreinigungsgeräte  
Lüften ist weiterhin eines der wichtigsten Instrumente, um die Aerosolkonzentration in 
Innenräumen zu verringern.   
Die Staatsregierung appelliert an die Kommunen, mit Unterstützung durch die staatliche 
Förderung mobile Luftreinigungsgeräte für Klassen- und Fachräume zu beschaffen. Da-
mit wird die potenzielle Virenlast verringert. Das regelmäßige Lüften wird dadurch jedoch 
nicht ersetzt. Die Eckpunkte der Förderrichtlinien sind unter dem Link 
www.km.bayern.de/lueften-schulen veröffentlicht.  
 
Religions- und Ethikunterricht, klassenübergreifende Lerngruppen  
Im Schuljahr 2021/2022 ist die Bildung von klassenübergreifenden Kursen bzw. Lern-
gruppen möglich, soweit schulorganisatorische Gründe dies erfordern. Damit sind insbe-
sondere die Voraussetzungen dafür gegeben, dass der konfessionelle Religions- und 
Ethikunterricht wieder wie gewohnt erteilt und die üblichen Unterrichtsgruppen gebildet 
werden.  
 
Konferenzen, Besprechungen, Versammlungen, Fortbildungen  
Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen im Lehrerkollegium sollen möglichst 
als Videokonferenzen oder allenfalls in räumlich getrennten Kleingruppen stattfinden. 
Vollversammlungen des gesamten Gremiums sind wieder zulässig, sofern im Sitzungs-
raum (z.B. in der Turnhalle, Aula o.ä.) durchgängig ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann.  
 
Externe Evaluation  
Eine externe Evaluation wurde im gesamten Schuljahr 2020/2021 nur auf freiwilliger Ba-
sis durchgeführt. Für das Schuljahr 2021/2022 liegen noch keine Aussagen des Ministe-
riums hierüber vor.  
 
Religions- und Ethikunterricht, klassenübergreifende Lerngruppen 
Im Schuljahr 2021/2022 ist die Bildung von klassenübergreifenden Kursen bzw. Lern-
gruppen möglich, soweit schulorganisatorische Gründe dies erfordern. Damit sind insbe-
sondere die Voraussetzungen dafür gegeben, dass der konfessionelle Religions- und 
Ethikunterricht wieder wie gewohnt erteilt und die üblichen Unterrichtsgruppen gebildet 
werden.  
 
 
Pause 
Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, sind bei Pausenverkauf, 
Essenausgabe und Mensabetrieb feste Gruppen zu bilden.  
 
Schwerpunktsetzung  
Das ISB stellt weiterhin verbindliche Schwerpunktsetzungen im Lehrplan unter 
www.isb.bayern.de./schwerpunktsetzungen  zur Verfügung, die für die Jahrgangsstufe 9 
ergänzt wurden. Es soll aber grundsätzlich nach den allgemeinen Vorgaben unterrichtet 
werden.     
 
 
Maskenpflicht  
 
Allgemeines  
Es gilt derzeit eine allgemeine Maskenpflicht für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schü-
ler für alle Jahrgangsstufen im Schulgebäude. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 

http://www.km.bayern.de/lueften-schulen
http://www.isb.bayern.de./schwerpunktsetzungen
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1-4 dürfen auch statt einer medizinischen Gesichtsmaske eine textile Mund-Nasen-
Bedeckung tragen.    
In den ersten drei Unterrichtswochen des Schuljahres 2021/2022 ist auch am Sitz- bzw. 
Arbeitsplatz im Unterrichtsraum eine Maskenpflicht vorgesehen. Im Freien müssen keine 
Masken getragen werden.  
 
Maskenpflicht für das Personal  
Mehrfachbelegungen von Räumen sind zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, sollte der 
Abstand zwischen den Arbeitsplätzen möglichst groß sein. Ist auch das nicht möglich, so 
sind Abtrennungen zwischen den Arbeitsplätzen und ausreichende Lüftungsmöglichkei-
ten vorzunehmen.  
Auch Lehrkräfte müssen bis zum 1.10.2021 nach Einnahme des Sitz- oder Arbeitsplatzes 
die Maske tragen.   
 
Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler  
Derzeit gilt Folgendes: Maskenpflicht besteht für Schülerinnen und Schüler ab Jahr-
gangsstufe 5.  
Bis zum 1.10.2021 gilt für alle Schülerinnen und Schüler Maskenpflicht im Schulgebäude.    

Ausnahmen von der Maskenpflicht:  

- Nach der Genehmigung des aufsichtsführenden Personals aus zwingenden päda-
gogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen 

- während der effizienten Stoßlüftung des Klassenraums 
- während des Sportunterrichts 
- im Freien (z.B. auf dem Pausenhof) unabhängig von der Inzidenz 

 
Beschaffenheit der Maske  
Die Schulen erhalten zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 ein weiteres Paket mit Mas-
ken für den Einsatz in der Schule. Die Verteilung erfolgt über die Kreisverwaltungsbehör-
den. Es handelt sich um FFP-2-Masken oder solche mit vergleichbarem Standard.    

Die Tragezeitempfehlung bzw. -begrenzung von 75 Minuten mit einer darauffolgenden 
Erholungszeit von mindestens 30 Minuten ist zu beachten. Die Masken sind grundsätz-
lich zur einmaligen Verwendung mit Entsorgung am Ende des Arbeitstages gedacht.  

Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist eine Community-Maske 
(textile Mund-Nasen-Bedeckung) ausreichend. Für Schülerinnen und Schüler ab der 
Jahrgangsstufe 5, für Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal bleibt es bei der 
Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“).  

Befreiung von der Maskenpflicht  
In der Regel ist hierzu ein ärztliches Attest erforderlich. Es muss keine fachlich-medizi-
nische Diagnose mehr enthalten. Es sind aber weiterhin konkrete Angaben darüber er-
forderlich, warum die betroffene Person von der Tragepflicht befreit ist.  

Die Anfertigung von Attestkopien zur Aufbewahrung in Schülerakten ist nicht weiter mög-
lich. Noch in der Schülerakte befindliche Attestkopien sind umgehend zu vernichten. Es 
sollte stattdessen in der Schülerakte festgehalten werden, dass ein Attest ausgestellt 
wurde, wie lange die Befreiung gültig ist und dass die Schülerin bzw. der Schüler in der 
Folge von der Maskenpflicht befreit ist. 
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Schwangere und stillende Beschäftigte 
Mittlerweile ist das betriebliche Beschäftigungsverbot für eine Tätigkeit in der Schule 
nicht mehr zeitlich beschränkt. Es gilt im neuen Schuljahr bis auf Weiteres. Die Einsatz-
regelungen von gefährdeten Personen gelten auch für Schwangere.  
 
Das betriebliche Beschäftigungsverbot gilt auch für Schwangere, die sich freiwillig dazu 
erklären würden, an der Schule Dienst zu leisten. 
 
 
Personen mit Vorerkrankung/besonderen Risikofaktoren  
Aufgrund der Impfsituation konnte das Risiko einer schweren Erkrankung reduziert wer-
den. Daher ergibt sich für Personen mit Vorerkrankungen bzw. besonderen Risikofakto-
ren eine Neubewertung der Situation, so dass auf die bisher vorgelegten Atteste ab Be-
ginn des Schuljahres 2021/2022 nicht mehr zurückgegriffen werden kann.  
 
Gleichwohl gibt es Fallkonstellationen, in welchen die individuelle besondere Gefahrensi-
tuation für die betroffene Lehrkraft weiterhin besteht (z. B. weil aus gesundheitlichen 
Gründen keine Impfung durchgeführt werden konnte). In diesen Fällen hat eine neue in-
dividuelle Risikofaktorenbewertung durch die behandelten Ärzte stattzufinden. Zu bewer-
ten sind u.a. der Schweregrad einer Erkrankung, die Medikation, der Therapieerfolg, 
mögliche Folgeerkrankungen, die Dauer und der Verlauf der Erkrankung. Die Lehrkraft 
muss jedoch weder die Art der zugrundeliegenden Erkrankung noch den Impfstatus ge-
genüber dem Dienstherrn offenbaren. Die weiterhin bestehende Schutzbedürftigkeit ist 
darzulegen und es sind Vorschläge zu unterbreiten, mit welchen Mitteln dieser im Rah-
men eines Einsatzes im Präsenzunterricht Rechnung getragen werden könnte (z.B. Ver-
zicht auf das Betreten des Lehrerzimmers bzw. auf Pausenaufsichten oder auf die Teil-
nahme von Konferenzen, Fortbildungen etc. in Präsenzform).  
 
 
Wird der besonderen Schutzbedürftigkeit mit besonderen Schutzmaßnahmen nicht aus-
reichend Rechnung getragen, so muss die Ärztin/der Arzt bescheinigen, dass der Einsatz 
im Präsenzunterricht und in sonstiger Präsenzform nicht vertretbar ist, weil das Risiko im 
Fall einer Infektion, schwer zu erkennen, weiterhin besteht. Die ärztliche Bescheinigung 
gilt längstens 3 Monate.   
 
Einsatz von gefährdeten Personen  
Die Schulleitung hat dafür Sorge zu tragen, dass die mit nicht unterrichtlichen Tätigkeiten 
betraute Lehrkraft ihre Arbeitszeit erfüllt. Diese Lehrkraft hat die von der Schulleitung zu-
geteilten Aufgaben im Umfang von 40 Zeitstunden pro Woche bei einer Lehrkraft mit vol-
ler Unterrichtsverpflichtung zu erbringen. Bei Lehrkräften in Teilzeit gilt dies für den ent-
sprechenden Teilzeitanteil. Der Anspruch auf Erholungsurlaub beträgt pro Kalenderjahr 
30 Tage (Ausnahme: 35 Tage bei Schwerbehinderten).  
 
Insbesondere sind für diese Personengruppe folgende Tätigkeiten denkbar:  

- Unterstützung von und Zusammenarbeit mit Teamlehrkräften  
- Unterstützung des Kollegiums bei der Vorbereitung und Nachbereitung des Unter-

richts und bei Korrekturarbeiten, Erstellen von Unterrichtsmaterialien, Lernkonzepten 

Corona-Krise: Risikogruppen-Einsatz der Lehrkräfte 
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- Übernahme allgemeiner Verwaltungsarbeiten zur Entlastung von Sekretariat und 
Schulleitung 

- Distanzunterricht 
 
 

 
Gegenwärtig sind die Tests kostenfrei. Es ist aber ab dem 11.10.2021 eine Kostenpflicht 
vorgesehen.  
 
In den Grundschulen, der Grundschulstufe an Förderzentren sowie an den weiteren 
Jahrgangsstufen der Förderzentren mit den Förderschwerpunkten geistige, körperliche 
und motorische Entwicklung und Sehen wird ab dem Schuljahr 2021/2022 nach einer 
Übergangsphase auf das PCR-Pool-Testverfahren („Lollitest“) umgestellt, das insbeson-
dere für jüngere Schülerinnen und Schüler leichter zu handhaben ist. Dabei lutschen die 
Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Die Abstrichtupfer 
aller Kinder der Lerngruppe werden in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als 
anonyme Sammelprobe (sog. „Pool“) noch am selben Tag in einem Labor nach der PCR-
Methode ausgewertet. Die Infektion bei einem Kind kann deutlich früher festgestellt wer-
den als beim Schnelltest. Bei einem positiven Ergebnis werden dann Einzeltests durch-
geführt.   
 
Testpflicht als Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht  
Die Teilnahme am Präsenzunterricht, an Präsenzphasen des Wechselunterrichts sowie 
an der Notbetreuung und Mittagsbetreuung ist für Schüler*innen nur dann erlaubt, wenn 
sie sich zwei Mal wöchentlich einem Test unterziehen. 
In den Jahrgangsstufen 1-4 wird der PCR-Pool-Test zwei Mal pro Woche durchgeführt. 
Bis die PCR-Pool-Tests anlaufen, wird drei Mal pro Woche mittels Selbsttest getestet. Ab 
Jahrgangsstufe 5 bleibt es bei den Selbsttests, die bis auf Weiteres drei Mal pro Woche 
durchgeführt werden.  
 
 
PCR-Pooltestung  
Nach einer Anlaufphase werden im Grundschulbereich die PCR-Pooltests eingeführt. 
Diese Testungen finden zweimal wöchentlich statt. Hierbei nimmt jedes Kind nacheinan-
der zwei Proben.  
Die Schüler*innen lutschen für 30 Sekunden an einem Abstrichtupfer wie an einem Lolli. 
Alle Abstrichtupfer einer Klasse kommen in einen Behälter. Es entsteht die Sammelpro-
be. Darüber hinaus werden individuelle Rückstellproben erstellt.  
Die Proben werden von Transportpersonen an allen Testtagen abgeholt und ins zustän-
dige Labor gebracht. Dort wird zunächst die Sammelprobe via PCR-Verfahren ausgewer-
tet.   
Ist die Sammelprobe positiv, wird sofort über die Rückstellprobe festgestellt, welches 
Kind aus der Klasse betroffen ist. Die Ergebnisse werden vom Labor digital an die Schule 
übermittelt. Die Ergebnisse liegen bis 19 Uhr des gleichen Tages für die Sammelproben 
vor und bis 6 Uhr des nächsten Tages für die Rückstellproben nach einem positiven Poo-
lergebnis vor.  
Infizierte Kinder müssen in häusliche Quarantäne genommen werden. Das Gesundheits-
amt setzt sich mit den Erziehungsberechtigten des infizierten Kindes in Verbindung und 
identifiziert gegebenenfalls weitere Kinder, die zunächst in Quarantäne gehen müssen.  
Den Schulen wird von den Laboren das entsprechende Testmaterial zur Verfügung ge-
stellt. Für die Lagerung wird eine Lagerfläche von etwa 1 m2 benötigt. Die Materialien 

Corona-Krise: Testpflicht 
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können zwischen -200 und +400 gelagert werden. Die Belieferung erfolgt im Turnus von 3 
bis 4 Wochen.   
 
 

 
Impfung von Kindern und Jugendlichen – Impfen in der Schule  
Die Ständige Impfkommission (Stiko) gab mittlerweile die Empfehlung, auch Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren zu impfen. Deshalb sprach sich am 
27.07.2021 der Ministerrat dafür aus, allen Schüler*innen ab 12 Jahren in Bayern wäh-
rend der Sommerferien in den Impfzentren ein Impfangebot zu unterbreiten.  
 
Aktuell bittet das Ministerium die Schulen darum, zeitnah mit dem Impfzentrum Kontakt 
aufzunehmen und für eine Impfung die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit 
impfwillige Schüler*innen in der relevanten Altersgruppe ab 12 Jahren unmittelbar nach 
Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2021/2022 ein konkretes Impfangebot im Wege einer 
Reihenimpfung oder durch Einsatz mobiler Impfteams unterbreitet werden kann.   
 
Die Schulleitungen erheben den Bedarf impfwilliger Schüler*innen. Eine Einwilligungser-
klärung der Eltern ist erforderlich.  
 
 
Quelle: Markus Erlinger, Gerhard Gronauer, BLLV Mittelfranken in BLLV Sonder-Info, Stand 

06.09. 2021 
 
 
 
 
 

 
Im Zusammenhang mit ihrer Berufung in das Beamtenverhältnis treffen Beamt*innen 
auch im Hinblick auf die Absicherung der Risiken in Krankheits- und Pflegefällen Ent-
scheidungen, an die sie langfristig und häufig lebenslang gebunden sind. Bereits seit vie-
len Jahren garantieren die Öffnungsaktionen der Privaten Krankenversicherung jeder 
Beamtin und jedem Beamten und ihren Familien eine beihilfekonforme private Kranken-
versicherung ohne Leistungsausschlüsse und – soweit erforderlich - mit begrenzten Risi-
kozuschlägen; eine Ablehnung des Versicherungsschutzes aufgrund von Vorerkrankun-
gen ist ausgeschlossen. Damit kommen die Vorteile der bewährten Kombination aus 
Beihilfe und dauerhafter Leistungsgarantie der Privaten Krankenversicherung auch Be-
amt*innen und deren Angehörigen mit Behinderungen oder schweren Erkrankungen zu-
gute. Der Zugang zu diesen besonderen Bedingungen ist insbesondere für Beamt*innen 
auf Probe und auf Widerruf möglich. Die jeweils aktuellen Informationen über die ge-
nannte dauernde Öffnungsaktion für Berufsanfänger*innen können von der Homepage 
des PKV-Verbandes (www.pkv.de) abgerufen werden. 
 
Quelle: Dr. Nicole Lang Ministerialdirigentin, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat, Stand: 06.09.2021 

 

Corona-Krise: Impfungen 

Beihilferecht In Bayern: Information von Berufsanfängern 
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Sie können sich jederzeit 
vertrauensvoll an Ihre Per-
sonalvertretung wenden! 
Bei Rechtsfragen gehen 
Sie zu Ihrem Lehrerver-

band!  

 
 
 
 
 

Beurteilungsrichtlinien 2019 – 2022  
 
In dieser Ausgabe beginnen wir, die Beurteilungsrichtlinien 2019 bis 2022 aufzuzeigen.  
 
1. Beurteilungszeitpunkt und -zeitraum, Personenkreis 
 

Der gegenwärtige Beurteilungszeitraum erstreckt sich vom 1.1.2019 bis zum 
31.12.2022. Unmittelbar nach Beendigung des Beurteilungszeitraums erfolgt die Eröff-
nung der dienstlichen Beurteilung.  
 
Kehren Lehrkräfte im letzten Jahr des Beurteilungszeitraums (also 2022) von einer län-
ger als sechs Monate dauernden Abordnung oder Versetzung einer nicht mit unter-
richtlichen Aufgaben befassten Stelle zurück, sind Beurteilungen zum Ablauf eines Jah-
res nach der Rückkehr zu erstellen. Dies gilt sinngemäß auch für beurlaubte, abgeordne-
te oder versetzte Lehrkräfte, die im Laufe des ersten und zweiten Jahres eines Beurtei-
lungszeitraums (also 2023 oder 2024) den Schuldienst wieder aufnehmen und nicht re-
gulär beurteilt wurden. 
 
Lehrkräfte, die im Laufe des letzten vollen Schuljahres des regulären periodischen 
Beurteilungszeitraums beurlaubt werden bzw. in die Elternzeit eintreten und nicht 
vor dem 1.1.2023 in den Schuldienst zurückkehren, werden in die periodische Beurtei-
lung einbezogen, wenn sie seit ihrer letzten periodischen Beurteilung mindestens ein 
Jahr Dienst geleistet haben und eine ausreichende Beobachtungsgrundlage vorliegt.  
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Nicht mehr beurteilt werden Lehrkräfte, die im Laufe des Kalenderjahres 2023 in den 
Ruhestand eintreten werden, es sei denn sie haben noch nicht die Endstufe in ihrer Be-
soldungsgruppe erreicht (Art. 30 Abs. 2 Satz 1 BayBesG). Gleiches gilt für Lehrkräfte, 
denen zum gleichen Zeitpunkt eine Freistellung (Sabbatjahr oder Altersteilzeit) oder 
Beurlaubung aus anderen Gründen in Verbindung mit einer anschließenden Ruhe-
standsversetzung bereits gewährt ist. Voraussetzung hierfür ist, dass sie die Endstufe in 
ihrer Besoldungsgruppe erreicht haben. 
  
Lehrkräfte, die im Laufe des Kalenderjahres 2022 in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit übernommen wurden, sind zum Ablauf eines Jahres nach der Übernahme zu 
beurteilen. Gleiches gilt auch sinngemäß für Lehrkräfte, die im ersten oder zweiten Jahr 
des Beurteilungszeitraums (also 2023 und 2024) in das Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit berufen werden. 
   
Auf Lehrkräfte mit unbefristetem Arbeitsvertrag finden diese Richtlinien entsprechen-
de Anwendung. Sie sind erstmals drei Jahre nach der Übernahme in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis periodisch zu beurteilen, wobei anrechenbare Tätigkeiten aus vorange-
gangenen Beschäftigungsverhältnissen im Umfang von bis zu einem Jahr berücksichtigt 
werden können, so dass der Beurteilungszeitpunkt um bis zu ein Jahr vorverlegt werden 
kann. 
 
Nicht beurteilt werden Lehrkräfte auf unbefristetem Arbeitsvertrag mit einer Unterrichts-
verpflichtung von bis zu acht Wochenstunden.  
 
Auch diejenigen Lehrkräfte sind in der Regel zu beurteilen, 

 die privaten Grund-, mittel- oder Förderschulen zugeordnet sind, 

 die für den Schuldienst im Ausland oder an Europäische Schulen beurlaubt sind, 

 die mit ihrer vollen Arbeitszeit an eine Hochschule abgeordnet oder zur Dienstleis-
tung dorthin beurlaubt sind, 

 die zur Ausübung einer Tätigkeit bei Fraktionen, kommunalen Vertretungskör-
perschaften oder kommunalen Spitzenverbänden beurlaubt sind, 

 die an eine mit nicht-unterrichtlichen Aufgaben befasste Stelle im Geschäftsbe-
reich des Staatsministeriums beurlaubt, mit der vollen Arbeitszeit abgeordnet oder 
zur Dienstleistung dort zugewiesen sind.  

 
 

 
2. Beurteilungsverfahren     - Unterrichtsbesuche 

Bei der Beurteilung sind die innerhalb und außerhalb des Unterrichts gemachten Be-
obachtungen aus dem Aufgabenbereich und aus dem gesamten Beurteilungszeit-
raum zugrunde zu legen. Jedoch müssen die Beurteilungen nicht ausschließlich auf 
eigenen Beobachtungen der Beurteilenden aufbauen.  
 
Dabei kommt Unterrichtsbesuchen eine große Bedeutung zu. Sie sollen mehrmals – 
über den Beurteilungszeitraum verteilt – erfolgen. Eine zu geringe Zahl an Unter-
richtsbesuchen kann zur Aufhebung der dienstlichen Beurteilung im Überprüfungsverfah-
ren führen.  
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Bei der Ansetzung von Unterrichtsbesuchen wird auf ungünstige Umstände Rücksicht 
genommen (z.B. nach Erkrankungen der Lehrkraft). Es handelt sich hierbei um eine 
MUSS-Vorschrift. Die Beobachtungen sind mit der Lehrkraft zu besprechen. Diese Be-
sprechung ist von besonderer Bedeutung, 
 
a) weil es der Lehrkraft die Möglichkeit gibt, ihre Arbeit zu begründen, 
b) weil es für die bzw. den Beurteilenden Anlass sein kann, das Urteil zu korrigieren bzw. 

zu festigen, 
c) weil es zum gegenseitigen Vertrauensverhältnis beitragen kann. 

 
Die bzw. der Beurteilende ist zu einem solchen Gespräch mit der beurteilten Lehrkraft 
verpflichtet. 
 
Der wesentliche Gesprächsinhalt ist aus Sicht der/des Gesprächsführenden zu doku-
mentieren. Dabei sollten die für die Bewertung des Unterrichtsbesuchs wesentlichen Ge-
sichtspunkte nachvollziehbar festgehalten werden. Die Aufzeichnung ist eine Hilfestel-
lung für die Beurteiler/den Beurteiler und dient nur deren/dessen Erinnerung. Sie ist we-
der der beurteilenden Lehrkraft auszuhändigen noch ist ihr Einsicht zu gewähren. Die 
Dokumentation ist bis zur Bestandskraft der dienstlichen Beurteilung aufzubewah-
ren. 
 
Unterrichtsbesuche erfolgen durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter. Diese können 
die Stellvertreterin/den Stellvertreter bzw. den Fachberater hinzuziehen. Ein selbständi-
ges Durchführen des Unterrichtsbesuches durch die Stellvertreterin/den Stellver-
treter ist nicht zulässig, es sei denn die Stellvertreterin/der Stellvertreter vertritt die 
Schulleitung längerfristig kommissarisch.  
 
Die Schulrätin/der Schulrat kann sich nach pflichtgemäßem Ermessen durch Unterrichts-
besuche eine Überzeugung hinsichtlich des Leistungsstandes verschaffen. 
 
Es ist zu vermeiden, dass erstmals am Ende des Beurteilungszeitraums Mängel ange-
sprochen werden. Sie sind gegebenenfalls rechtzeitig anzusprechen. Es sind dabei Mög-
lichkeiten zur Abhilfe aufzuzeigen, damit die Mängel abgestellt werden können. 
Das diesbezüglich Veranlasste ist zu dokumentieren. 
 
 

3. Zuständigkeiten 
Grund- und Mittelschulen 

Für Lehrkräfte, Fachlehrkräfte und Förderlehrkräfte wird die dienstliche Beurteilung durch 
die fachliche Leitung des Schulamtes (Übertragung auf weiteren Schulrat möglich) auf 
Vorschlag der Schulleitung erstellt.  
 
Die Schulrätin bzw. der Schulrat kann sich durch Unterrichtsbesuche eine Überzeu-
gung hinsichtlich der von der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter vorgeschlagenen Beur-
teilung verschaffen. Zum Beispiel: 
 
- Bei sehr kleinen/einzügigen Schulen wegen der geringen Anzahl von   

Anrechnungsstunden und wegen der geringen Vergleichsmöglichkeiten. 
-   Bei Rektoren, die erstmals in das Beurteilungsverfahren eingebunden sind. 
- Bei Erstbeurteilungen, weil hier die Weichen für die spätere Personalentwicklung  

gelegt werden. 
- In Fällen gemeinsam geleiteter Grund- und Mittelschulen bei Beurteilungen in der nicht  
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der Lehramtsbefähigung des Beurteilers entsprechenden Schulart. 
 
Bei mehreren Einsatzorten einer Lehrkraft liegt die Zuständigkeit bei der Stammschule. 
Die Leistungen an Einsatzschulen werden in geeigneter Weise miteinbezogen. 
 
Die Schulleiterin/der Schulleiter unterzeichnet als Vorgesetzte/r die erstellten dienstlichen 
Beurteilungen und erklärt, ob hiergegen Einwendungen bestehen. Etwaige Einwendun-
gen sind zu begründen. 
 
Zwischenbeurteilungen werden von der Schulleitung unter Einbeziehung des Staatlichen 
Schulamtes erstellt und unterzeichnet. 
Seminarrektoren/innen, Beratungsrektoren/-rektorinnen als Schulpsychologen/-
psychologinnen werden durch die Regierung beurteilt, die Beiträge des Staatlichen 
Schulamtes einzuholen hat. 
 
Die Beurteilungen der Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden ohne Vorschlag der 
Schulleiterinnen und Schulleiter von der fachlichen Leitung des Schulamts erstellt.  
 
 
 
 

 
Formen der dienstlichen Beurteilung 

 
Periodische Beurteilung 
 

Personenkreis: Alle Lehrkräfte im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bzw. auf unbefriste-
tem Arbeitsvertrag. 
Nicht mehr beurteilt wird, wer im Laufe des Kalenderjahres, das an den Beurteilungszeit-
raum anschließt, in den Ruhestand oder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit tritt 
(demzufolge im Kalenderjahr 2023). Dies gilt nicht, wenn die Beamtin/der Beamte noch 
nicht die Endstufe in ihrer/seiner Besoldungsgruppe erreicht hat. Besondere Regelungen 
gelten für Lehrkräfte, die im Beurteilungszeitraum in das Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit ernannt wurden 
 
Zwischenbeurteilung 

 
Die Zwischenbeurteilung soll nur sicherstellen, dass die während eines nicht unerhebli-
chen Zeitraums gezeigte Leistung, Eignung und Befähigung bei der nächsten periodi-
schen Beurteilung berücksichtigt werden kann. Sie erfolgt frühestens nach Vorliegen der 
Einschätzung während der Probezeit oder, falls die Lehrkraft für eine Verkürzung der 
Probezeit infrage kommt, frühestens ab zum Ende des Schuljahres, in dem die Lehrkraft 
eingestellt wurde.  
 
Bei Versetzungen in den Bereich eines anderen Schulamts erhält die Lehrkraft eine Zwi-
schenbeurteilung, wenn die Lehrkraft mindestens sechs Monate an der Schule tätig war 
und im letzten Schulhalbjahr nicht dienstlich beurteilt wurde. Bei Versetzungen von einer 
Schule zur anderen innerhalb eines Schulamtes wird keine Zwischenbeurteilung erstellt. 
Dies gilt auch für Versetzungen innerhalb eines in Personalunion geführten Doppelschul-
amtes.  
 
Ist die aufnehmende Stelle eine andere bayerische Schule, so erhält diese einen Ab-
druck der Zwischenbeurteilung bzw. bei Grund- und Mittelschulen das Schulamt oder bei 
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Förderschulen die Regierung – über Einwendungen bzw. evtl. Abänderungen wird die 
aufnehmende Stelle informiert. 
 
Bei Beurlaubungen bzw. Freistellungen erfolgt nur dann eine Zwischenbeurteilung, wenn 
mindestens ein Schulhalbjahr seit der letzten Beurteilung oder seit dem Ende der Probe-
zeit vergangen ist und die/der Betroffene bei der nächsten periodischen Beurteilung auf-
grund der Beurlaubung bzw. Freistellung nicht beurteilt oder die Beurteilung hinausge-
schoben wird. 
 
Zwischenbeurteilungen erfolgen ohne Gesamturteil, ansonsten in derselben Form wie 
eine periodische Beurteilung bzw. Probezeitbeurteilung. Es genügt, wenn auf einem ge-
sonderten Blatt ergänzend zur letzten Beurteilung vermerkt wird, ob und in welcher Hin-
sicht sich in der Zwischenzeit die für die Beurteilung maßgeblichen Gesichtspunkte ge-
ändert haben, sofern die Lehrkraft in der gleichen Besoldungsgruppe auf dem gleichen 
Dienstposten zuletzt periodisch beurteilt wurde. Ist wegen Zeitunterschreitung keine Zwi-
schenbeurteilung zu erstellen, so sind aussagekräftige Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Einschätzung während der Probezeit bzw. Probezeitbeurteilung 

Nach der Hälfte der regelmäßigen Probezeit ist eine Einschätzung der Eignung, Befähi-
gung und fachlichen Leistung vorzunehmen. Dies gilt nicht für Lehrkräfte, die für eine 
Verkürzung der Probezeit infrage kommen. 
Bei Zweifeln am erfolgreichen Abschluss der Probezeit sind diese, ihre Ursachen und die 
Möglichkeiten der Abhilfe deutlich herauszustellen. 
 
Gegen Ende der Probezeit werden die Probezeitbeamten beurteilt. Diese Beurteilung ist 
eine verbale, im Rahmen der Beurteilungsmerkmale abzugebende Stellungnahme, ob 
sich die Lehrkraft während der Probezeit bewährt hat und eine Übernahme in das Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit in Frage kommt. 
 
Hier gibt es drei Bewertungsstufen: 
- geeignet 
- noch nicht geeignet 
- nicht geeignet. 
 
Kommt eine Probezeitverkürzung infrage, ist zu würdigen, ob die Leistungen erheblich 
über dem Durchschnitt der übrigen Lehrkräfte ihrer Besoldungsgruppe im Beamtenver-
hältnis auf Probe liegen. 
 

Anlassbeurteilung 

Eine Anlassbeurteilung wird bei Bewerbungen um Funktionsämter erstellt, wenn 
 
a) noch keine periodische Beurteilung der Bewerberin/des Bewerbers erfolgt ist, 
b) die letzte dienstliche Beurteilung länger als vier Jahre zurückliegt, 
c) die Bewerberin/der Bewerber seit der letzten Beurteilung befördert wurde und in dem 

Beförderungsamt mindestens zwölf Monate tätig war, 
d) die Bewerberin/der Bewerber mit einer Funktionstätigkeit, insbesondere mit der   
    Wahrnehmung amtsprägender Funktionen, betraut wurde, deren Ausübung bei der  
    letzten Beurteilung noch nicht gewürdigt werden konnte, und diese Funktionstätigkeit  
    über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ausgeübt hat,  
e) sich die Leistungen der Bewerberin/des Bewerbers im Vergleich zur letzten  
    dienstlichen Beurteilung im Hinblick auf die angestrebte Funktion über einen Zeitraum  
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    von mindestens zwölf Monaten wesentlich verändert haben. 
 
A12-Lehrer, A12Z- und A13-Lehrer werden jeweils als eigene Vergleichsgruppe behan-
delt. Bei einer Beurteilung in einer höheren Besoldungsgruppe wird höherer Vergleichs-
maßstab angesetzt.   
 
Eine Anlassbeurteilung ist von Amts wegen zu erstellen und nicht auf Antrag der Lehr-
kraft. Sie wird auf Vorschlag der Schulleitung (bei mehreren Schulen durch die Schullei-
tung der Stammschule) durch die fachliche Leitung des Schulamtes erstellt und unter-
zeichnet (bei der Beurteilung einer Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters ohne Vor-
schlag der Schulleitung). Es handelt sich dabei um eine vollgültige Beurteilung.  
 
Der Beurteilungszeitraum beinhaltet den Beurteilungszeitraum, welcher der letzten   peri-
odischen Beurteilung zugrunde gelegt wurde, längstens jedoch den letzten regulären 
Beurteilungszeitraum, bis zur Erstellung der Anlassbeurteilung. Der Beurteilungszeitraum 
kann somit mehr als vier Kalenderjahre umfassen. Das Gebot der größtmöglichen Ver-
gleichbarkeit verlangt, den Beurteilungszeitraum so zu wählen, dass er im Wesentlichen 
mit den Beurteilungszeiträumen der aktuellen Beurteilungen der anderen Bewerber 
übereinstimmt. Die nächste periodische Beurteilung umfasst wieder den gesamten Zeit-
raum seit der letzten periodischen Beurteilung. 
 
Fiktive Laufbahnnachzeichnung 

Bei Lehrkräften, die sich zum Beurteilungsstichtag in Elternzeit oder familienpolitischer 
Beurlaubung befinden und für die keine verwendbare periodische Beurteilung vorliegt, 
soll die letzte periodische Beurteilung fiktiv nachgezeichnet werden. Gleiches gilt für 
Lehrkräfte in Sonderurlaub, der dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen dient.  
 
Die fiktive Leistungsnachzeichnung ist auf drei aufeinanderfolgende Beurteilungs-
zeiträume beschränkt. Grundlage ist die letzte dienstliche Beurteilung. Es entfällt daher in 
denjenigen Fällen, in denen die erste periodische Beurteilung fehlt. Eine in der letzten 
Beurteilung festgestellte Verwendungseignung bzw. zuletzt getroffene Feststellungen 
werden fortgeschrieben.  
 
 
Quelle: Gerd Nitschke (Zusammenfassung), Stand Juli 2021  
 
 
 
 
 

Auswirkungen einer Anerkennung einer Schwerbehinderung 
 
Auswirkungen einer Anerkennung 

 
1. Stundenermäßigung: 
 
GdB 50  -    60  2 Wochenstunden 
GdB 70  -    80        3 Wochenstunden 
GdB 90  -  100  4 Wochenstunden 
 
Die Stundenermäßigung wird wirksam ab Vorlage der amtlichen Feststellung bei der    
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personalaktenführenden Behörde (über Schulleitung und Schulamt (bei GS/MS) an die 
Regierung). 
(Ziff. 2.1 der KMBek vom 22.08.2019, BayMBI Nr. 384, bzw. Nr. 382 für Förderschulen)       
 
2. Mehrarbeit: 
Auf Verlangen sind schwerbehinderte Menschen von Mehrarbeit (Vertretungsstunden) 
freizustellen (§207 SGB IX und Ziff. 6.5 der Bayerischen Inklusionsrichtlinien). Dies gilt 
auch für gemäß § 2 Abs. 3 SGB IX „gleichgestellte“ Lehrkräfte. 
 
3. Arbeitszeitkonto 
Die Bestimmungen über das Arbeitszeitkonto gelten nicht für Schwerbehinderte (§13 
Abs. 2 Nr. 1 der AZKoV vom 20.03.2001 GVBI. S. 90, zuletzt geändert am 07.07.2020, 
GVBI S. 394). Wichtig: Gleichgestellte können einen Antrag auf Ausnehmen vom Ar-
beitszeitkonto stellen (müssen von sich aus hier aktiv werden). 
 
4. Arbeitsbedingungen 
Für schwerbehinderte Menschen müssen die jeweils bestmöglichen Arbeitsbedingun-
gen geschaffen werden (z.B. Organisation des Unterrichts, Gestaltung des Stunden-
plans, Pausenaufsicht, Vertretungsstunden, Wanderungen). Näheres siehe § 8 LDO. 
Dies gilt auch für gemäß § 2 Abs. 3 SGB IX „gleichgestellte“ Lehrkräfte. 
 
5. Mobile Reserve 
Schwerbehinderte Menschen sind vom Dienst als mobile Reserve freigestellt, können 
sich jedoch freiwillig dazu bereit erklären. (KMBek vom 27. März 2000 Nr. IV/3-P7028-
4/11 179, KWMBI I 2000, S.95 – gilt nicht für Gleichgestellte! (KMS vom 10.02.2003 
Nr. IV.6-5P7028-4.4327). Besondere Regelung: Bei einigen Schulämtern, so auch beim 
Staatlichen Schulamt Freising, werden Gleichgestellte vom Dienst als mobile Reserve 
freigestellt. 
 
6. Meldung zu Fortbildungslehrgängen 
Bei der Meldung zu Fortbildungslehrgängen haben schwerbehinderte Menschen An-
spruch auf bevorzugte Berücksichtigung (Ziff. 6.9 der Bayerischen Inklusionsrichtli-
nien). Dies gilt auch für gemäß § 2 Abs. 3 SGB IX „gleichgestellte“ Lehrkräfte. 
 
7. Beförderung 
Bei einer Bewerbung auf höhere Stellen (z.B. Konrektor*in, Rektor*in…) sind schwerbe-
hinderte Menschen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn sie im Wesentlichen in gleicher 
Weise fachlich und persönlich geeignet sind (Ziff. 6.7 und 6.8 der Bayerischen Inklusi-
onsrichtlinien). Dies gilt auch für gemäß § 2 Abs. 3 SGB IX „gleichgestellte“ Lehrkräfte. 
 
 
8. Dienstliche Beurteilung 
Die Schwerbehindertenvertretung (vgl. Ziff. 1.21) ist vor Erstellung einer dienstlichen 
Beurteilung frühzeitig über das Ansehen der Beurteilung und über das dem Beurteilen-
den bekannte Ausmaß der Behinderung zu informieren; dies gilt nicht, wenn die be-
troffene Lehrkraft dies innerhalb einer Frist von zwei Wochen ablehnt (Ziff. 9.6.1 der 
Bayerischen Inklusionsrichtlinien). Gilt auch für Gleichgestellte. 
 
9. Versetzung 
Begründeten Anträgen auf Versetzung oder sonstigen Wechsel des Arbeitsplatzes 
soll entsprochen werden (Ziff. 6.6.2 der Bayerischen Inklusionsrichtlinien). Gilt auch für 
Gleichgestellte. 
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10. Rehabilitation 
Schwerbehinderten Lehrkräften kann eine stationäre Rehabilitation auch außerhalb der 
Ferienzeit gewährleistet werden (Ziff. 12.4.1 Satz 6 der Bayerischen Inklusionsrichtli-
nien). Gilt auch für Gleichgestellte.   
 
11. Parkmöglichkeiten 
Schwerbehinderte Menschen, die wegen ihrer Behinderung auf den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeuges angewiesen sind, ist in der Nähe des Arbeitsplatzes eine Abstellfläche 
möglichst in der Nähe des Eingangs bereitzustellen (Ziff. 12.8 der Bayerischen Inklusi-
onsrichtlinien). Gilt auch für Gleichgestellte. 
 
12. Antragsruhestand 
Schwerbehinderte Menschen (nicht Gleichgestellte!) können bereits mit 60 Jahren 
vom Antragsruhestand Gebrauch machen, jedoch wird dann ein Versorgungsab-
schlag von 3,6% für jedes Jahr, um das der Beamte vor Vollendung des 65. Lebens-
jahres in den Ruhestand versetzt wird, vom Ruhegehalt erhoben. Höchstsatz insgesamt 
10,8%. Bezüglich dem stufenweise von der Vollendung des 63. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 65, Lebensjahres geltenden Übergangsrecht. 
 
13. Fürsorge des Dienstherren 
„Bayerische Inklusionsrichtlinien – BayInklR“: Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatministeriums der Finanzen vom 29. April 2019 (BayMBI 2019 Nr. 165), oder im In-
ternet unter: 
https://www.verkuendigung-bayern.de/files/baymbl/2019/165/baymbl-2019-165.pdf 
„Vorgesetzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert, sich auch über 
den unmittelbaren dienstlichen Bereich hinaus mit Verständnis und Einfühlungsver-
mögen der Beschäftigten mit Behinderung anzunehmen.“ … „Alle ergangenen Bestim-
mungen sind großzügig auszulegen und anzuwenden.“ (Ziff. 1.4 und 1.7 der Bayeri-
schen Inklusionsrichtlinien) 
„Für Schwerbehinderte müssen die jeweils bestmöglichen Arbeitsbedingungen ge-
schaffen werden.“ (Ziff. 7.1 der Bayerischen Inklusionsrichtlinien) 
 

14. Schwerbehindertenvertretung 
Sofern mindestens 5 schwerbehinderte Menschen an einer Dienststelle (einem 
Schulamtsbereich) beschäftigt sind, wird eine Vertrauensperson und wenigstens ein 
stellvertretendes Mitglied gewählt. Die Schwerbehindertenvertretung ist in allen Angele-
genheiten, die schwerbehinderte Menschen betreffen, unverzüglich und umfassend zu 
unterrichten und vor einer Entscheidung zu hören. 
 
Quelle: Dietmar Schidleja, BLLV Abteilung Dienstrecht und Besoldung, Stand Januar 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.verkuendigung-bayern.de/files/baymbl/2019/165/baymbl-2019-165.pdf
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Der Personalrat für die Grund- und Mittelschulen im 
Bereich des Staatlichen Schulamtes im  
Landkreis Freising (Externe Kontaktliste) 

 

Zusammensetzung des Personalrates (Stand: 06.09.2021) 

Vorstandsmitglieder: 
 

 

Vorsitzende: Kerstin Rehm (BLLV)  
Sprechstunden jederzeit nach Vereinbarung! 

                     
                                   Briefanschrift:                                          privat:  
                                   Staatliches Schulamt                                         Korbinianstraße 14 

                                   im Landkreis Freising                                    85386 Eching 

                                   Landshuter Straße  31                                                Tel.: 089/31907006 

                                   85350 Freising                                                   mobil: 0171/6078909 

                                                                                                              rehm1@gmx.de 

                                                                                                              rehm.kerstin@t-online.de   
                                                                                                      

                                                       

             
1. Stellvertretende    

    Vorsitzende 

Daniela Nager (BLLV) 

Marina-Thudichum-GS, Haag  

Pfarrer-Weingand-Straße 5, 85410 Haag 

Tel.: 08167/955833  

Eichlbrunnstraße 9 

85416 Langenbach 

Tel.: 08761/9569 

daniela.nager@gmx.de 
 

2. Stellvertretender 

    Vorsitzender 

 

Rudolf Weichs (BLLV) 

GS/MS Hallbergmoos  

Freiherr-v.-Hallberg-Platz 1, 85399 Hallbergmoos 

Tel.: 0811/541860 

Sudetenweg 8  

85375 Neufahrn  

Tel.: 08165/3253  

rudolf.weichs@t-online.de 
 

Weiteres 

Vorstandsmitglied 

Barbara Brandl (GEW) 

GS Langenbach 

Bahnhofstraße 4, 85416 Langenbach 

Tel.: 08761/9562 

brandlbarbara@aol.com 

 

Weitere Personalräte aus der Gruppe der Beamten: 

 
Personalrat Thomas Dittmeyer (BLLV) 

GS/MS Zolling 

Heilmaierstr.12, 85406 Zolling  

Tel.: 08167/69185-0   

tditt@t-online.de 

   

Personalrätin Monika Janson (BLLV) 

GS/MS Allershausen 

Schulstraße 4, 85391 Allershausen 

Tel.: 08166/992890 

Schönmetzlerstraße 2a 

85354 Freising 

Tel.: 08161/144160 

monika.janson@freenet.de 

   

Personalrätin Cathrin Kaufung (BLLV) 

MS Freising Paul-Gerhardt 

Düwellstraße 24, 85354 Freising 

Tel.: 08161/5426000 

CathyKaufung@web.de  

 

Personalrätin 

 

Nele Kreß (BLLV)                                                                 

GS/MS Hallbergmoos  

 

nele.kress@gmx.de 

mailto:rudolf.weichs@t-online.de
mailto:verwaltung@schule-zolling.de
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Freiherr-v.-Hallberg-Platz 1, 85399 Hallbergmoos 

Tel.: 0811/541860 

 

 

Personalrat Michael Mayer (BLLV)   

MS Zolling 

Heilmaierstraße 12, 85406 Zolling 

Tel.: 08167/691850 

 

fsschulsport@aol.com 

   

Personalrätin  Sandra Paretzke (BLLV) 

GS St. Korbinian 

Untere Hauptstraße 31, 85354 Freising 

Tel.: 08161/5422000 

 

pasandra@web.de 

   

   
Weitere Personalräte aus der Gruppe der Arbeitnehmer: 
 

Personalrätin 

Stellvertretendes 

Vorstandsmitglied 

Ulrike Schwochau (BLLV) 

GS St. Lantbert 

Kepserstraße 4, 85356 Freising 

Tel. 08161/5428000 

ullischwo@web.de 

 

 

Vertrauenspersonen der 

Schwerbehinderten: 

1. Arthur Schmid (BLLV) 

Marina-Thudichum-GS, Haag  

Pfarrer-Weingand-Straße 5, 85410 Haag  

Tel.: 08167/955833 

mobil: 0170/6727505 

art.s_@t-online.de 

 

  

 

 

Ersatzmitglieder: 

BLLV 

1. Simon Pelczer (BLLV)  

MS Freising Paul Gerhardt 

Düwellstraße 24, 85354 Freising 

Tel.: 08161/5426000 

simon.pelczer@web.de 

  
  

 

  

 2. Bettina Fischer (BLLV)                                           

MS Moosburg Georg-Hummel 

Schlesierstraße 2, 85368 Moosburg 

Tel.: 08761/72590 

 

bettina.fischer@ghms-

moosburg.de 

 

   

   

 

 

 

Ersatzmitglieder: 

GEW 

 
 

 

1. Stefanie Steindl (GEW) 

GS/MS Allershausen 

Schulstraße 4, 85391 Allershausen 

Tel.: 08166/992890 

 
 
 

Kirchbergstraße 21 

85402 Kranzberg 

mobil: 0152/31946836  

steffi.rebuh@gmx.de 

 
  

2. Heike Brandt (GEW) 

GS Vötting 

Hohenbachernstr. 30, 85354 Freising 

Tel.: 08161/5421000 

 

h.brandt@gs-

voetting.schulserver.de 

 

 

mailto:pasandra@web.de
mailto:ullischwo@web.de
mailto:art.s_@t-online.de
mailto:simon.pelczer@web.de
mailto:bettina.fischer@ghms-moosburg.de
mailto:bettina.fischer@ghms-moosburg.de
mailto:steffi.rebuh@gmx.de
mailto:h.brandt@gs-voetting.schulserver.de
mailto:h.brandt@gs-voetting.schulserver.de

